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 Veröffentlicht am 09.02.1999

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

82/03 Ärzte Sonstiges Sanitätspersonal

Norm

AVG §37;

AVG §52;

MTDG 1992 §6b Abs2 idF 1996/327;

Rechtssatz

Das Gutachten iSd § 6b Abs 2 MTDG 1992 hat die ausländische Ausbildung des Antragstellers darzustellen und die

Unterschiede zur österreichischen herauszuarbeiten. Mit ausländischen Experten geführte Gespräche des

Sachverständigen können hilfreich bei der Befundaufnahme sein, ersetzen aber nicht die Darstellung des

entsprechenden Befundes - der nicht Gegenstand von Verhandlungsergebnissen sein kann - und die daraus

gezogenen Schlüsse.

Schlagworte

Anforderung an ein Gutachten
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